
Direktabrechnung der Reparaturkosten mit dem Glasversicherer

Glasschadensanzeige  (nur gültig für Wohnungsverglasungen)

Die Reparaturkosten werden von der Glaserei Späth der Versicherung direkt in Rechnung 
gestellt. Der Versicherungsschutz wird von uns nicht überprüft.  
Wird der Rechnungsbetrag von der Versicherung nicht beglichen haftet der Auftraggeber.

Bitte nur ausfüllen falls noch keine Schadensmeldung an die Versicherung gegeben wurde

Die beschädigte Verglasung befindet sich in:	  Einfamilienhaus	  Mehrfamilienhaus

Beschädigungsart:

 Zerbrochen	  Sprung in Scheibe	  Loch in Scheibe	

Bei fremdverschuldeten Schäden

Vorname, Nachname, Anschrift des Schadensverursachers

Ort, Datum Unterschrift Versicherungsnehmer

Hinweis:

Beschädigungen der Oberflächen (Kratzer / Schrammen), 
Blindwerden von Mehrscheiben-Isolierglas sind in der Regel 
nicht versichert. Es liegt im Sinne der Versicherung hier kein 
Glasbruch vor.

Versicherungsnehmer (Name / Anschrift) Anschrift der Versicherungsgesellschaft

Versicherungs-Nummer                  Schadensdatum

Verwendungssache: 

 Fenster	  Haustüre	  Wohnungstüre	  Zimmertüre			 

 Wintergarten	  Verandaverglasung	  Glaswetterschutz	  Balkon / Terasse

 Tischplatte________mm	  Spiegel	  andere 

Der Schaden wurde verursacht durch:

	  Unvorsichtigkeit (Versicherungsnehmer / Angehörige / Mitarbeiter)

	  Fremdverschulden	  Einbruch	  Feuer / Explosion

	  Hagel / Sturm (kein Luftzug)

	  Andere Ursache wie:

Bernd Späth - Glasermeister
Am Güterbahnhof 6
D-96450 Coburg
Telefon 09561-28657
info@glaserei-spaeth.de


